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Ausfertigung 

ARBEITSGERICHT ROSTOCK 

Aktenzeichen: 
5 Ca 327/21 

Verkündet am: 24.03.2021

, Justizangestellte als 
Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

2 6. AUG, Z02'l 
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IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

1 n dem Rechtsstreit 

Proz.-Bev.: 
Rechtssekretäre Prochnow u.a., 
DGB Rechtsschutz GmbH, Büro Rostock, 
August-Bebel-Straße 89, 18055 Rostock 

gegen 

Proz.-Bev.: 

- Klägerin -

- Beklagte -
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hat die 5. Kammer des Arbeitsgerichts Rostock 

durch den Richter am Arbeitsgericht ... als Vorsitzenden 

sowie die ehrenamtlichen Richter ... und ... auf die 

mündliche Verhandlung vom 24. März 2021 

für Recht erkannt: 

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreites hat die Klägerin zu tragen.

3. Der Streitwert für dieses Urteil wird festgesetzt auf 11.282,25 €.

Rechtsmittel bei eh ru ng 

5 Ca 327/21 

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 64 Arbeitsgerichtsgesetz 
gegeben. Dieses Rechtsmittel steht der unterlegenen Partei zu, hier also der Klägerin. 
Im Übrigen ist kein Rechtsmittel gegeben. 

Falls Berufung eingelegt werden soll, ist Folgendes zu beachten: 

Eine Berufung wird eingelegt durch Einreichung einer Berufungsschrift beim 

Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern 
August-Bebel-Straße 15 
18055 Rostock 
Telefax-Nummer: 0381 / 241- 4004. 

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat ab Zustellung dieses Urteils 
schriftlich beim Landesarbeitsgericht eingegangen sein und binnen zwei Monaten schrift
lich begründet werden. 
Beide Fristen beginnen mit dem Tag der Zustellung des vollständig abgefassten Urteils, 
spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach Urteilsverkündung. 

Die Berufungsschrift muss das Urteil bezeichnen, gegen das die Berufung gerichtet wird 
(üblicherweise geschieht dies durch Bezeichnung des Gerichtes, des gerichtlichen 
Geschäftszeichens und des Tages der Verkündung oder des Erlasses des Urteils), und 
die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. 
Der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen 
Urteils beigefügt werden. 

Berufungsschrift und Berufungsbegründungsschrift müssen unterzeichnet sein. 
Dabei müssen sich die Parteien gemäß § 11 Absatz 4 Arbeitsgerichtsgesetz durch 
Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. 
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Am 29.07.2019 traf die damalige Geschäftsführerin der Beklagten folgende Entscheidung: 

Obwohl die reine Betrachtung der Quote für 2020 auch in der Hauptverwaltung 
erstmals wieder Altersteilzeitvereinbarungen zulassen würde, hat Frau Dr. K. am 
29.07.2019 entscheiden, aus betrieblichen Gründen für die Hauptverwaltung im 
Kalenderjahr 2020 grundsätzlich keine Alterstei/zeit zu vereinbaren. 

Für die Beamten beschloss der dafür zuständige Vorstand am 06.12.2019 einstimmig: 

Anträgen auf Alterstei/zeit für Beamtinnen und Beamte der DRV Nord für das Jahr 
2020 und 2021 wird unter Berücksichtigung der Personalprognose, der Kapazi
tätsauslastung der Strukturstellen und mit Blick auf die abgeschlossene Reorgani
sation der Abteilung Leistung nicht entsprochen, weil der damit verbundene ge
mäß § 14 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019 zwingend vorgeschriebene Stellenabbau 
die sachgemäße und reibungslose Erfüllung der übertragenen Aufgaben gefähr
det. Dies stellt einen zwingenden dienstlichen Belang im Sinne des § 63 LBG dar, 
der der Gewährung von Alterstei/zeit entgegensteht. 

Aktuell wird die Klägerin als Beraterin im „Auskunfts- und Beratungsdienst" in R. 

eingesetzt. Dieser „Auskunfts- und Beratungsdienst" (= AuB) ist an verschiedenen Orten 

in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein angesiedelt. Vor der 

Pandemie wurden Anfragen entweder persönlich in der jeweiligen Beratungsstelle gestellt 

oder über Servicetelefone eingereicht. Telefonische Anfragen werden jeweils auf freie 

Beratungsstellen (nur in Mecklenburg-Vorpommern) verteilt. 

Mit Schreiben vom 28.04.2020 beantragte die Klägerin Altersteilzeit (im Blockmodell) für 

die Zeit vom 01.08.2020 bis 30.04.2025 (vgl. BI. 6), weil sie - nach derzeitigem Stand - ab 

dem 01.05.2025 eine abschlagsfreie Altersrente beziehen kann und vorher ab dem 

01.08.2023 wohl nur eine gekürzte. 

Am 04.06.2020 lehnte die Beklagte den Antrag mit folgender Begründung ab (vgl. BI. 7-8): 

Alterstei/zeit wurde für Beschäftigte (als auch Beamte) seinerzeit mit dem Ziel ein
geführt, den Stellenabbau zu erleichtern. Angesichts der Personalprognosen der 
letzten Jahre ist dieses Ziel bereits hinreichend erfüllt und der Dienstbetrieb erfor
dert die fortlaufende Besetzung der Strukturstellen in voller Kapazität, ein Stellen
abbau ist nicht vorgesehen. Eine weitere Reduzierung der vorhandenen Personal
kapazitäten würde bedeuten, dass eine sachgemäße und reibungslose Erfüllung 
der übertragenen Aufgaben gefährdet wird. 
Frau Dr. K. hat daher entschieden, dass es aus betrieblichen Gründen für das 
gesamte D. Nord grundsätzlich keine Alterstei/zeit geben wird. 
Ihrem Antrag auf Alterstei/zeit kann deshalb aus betrieblichen Gründen nicht statt
gegeben werden. 

Am 23.07.2020 traf der neue Geschäftsführer der Beklagten folgende Entscheidung: 

Grundsätzlich sollte es keine Alterstei/zeit für das Jahr 2021 geben. 
Einzelfälle werden betrachtet. 
Erneute Vorlage = in einem Jahr 
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Daraufhin erneuerte die Klägerin unter dem 24.09.2020 ihren Antrag. Als auch dies ohne 

Erfolg blieb, hat sie am 28.10.2020 die vorliegende Klage erhoben. 

Seit dem 27.01.2021 ist sie arbeitsunfähig krankgeschrieben. Zwischenzeitlich bezieht sie 

Krankengeld von ihrer Krankenkasse. 

Die Klägerin verweist darauf, dass die Beklagte nach§ 4 Abs. 3 TV FlexAZ-DRV die Ver

einbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nur ausnahmsweise ablehnen könne. 

Entgegenstehende dienstliche oder betriebliche Gründe seien hier nicht dargelegt wor

den. Die Entscheidung vom 29.07.2019 beziehe sich ausdrücklich auf den Bereich der 

„Hauptverwaltung". Als Mitarbeiterin im Auskunfts- und Beratungsdienst sei sie davon 

überhaupt nicht betroffen. 

Zudem sei nicht der Gesamt-Personalbedarf für alle Standorte der Beklagten maßgebend, 

sondern allein die Situation im Auskunfts- und Beratungsdienst am Standort R. Denn 

zumindest bis März 2020 sei der überwiegende Teil der Anfragen im persönlichen 

Kontakt abgewickelt worden. 

Im Übrigen fehle es hier an der notwendigen Einzelfallprüfung und Interessenabwägung. 

Das Ablehnungsschreiben vom 04.06.2020 sei zu allgemein gehalten. Der tarifliche An

spruch auf Altersteilzeit könne nicht allein durch entsprechende Gestaltung des Haus

halts- und Stellenplans vereitelt werden. Eine verfehlte Personalplanung könne nicht als 

Argument dienen. 

Ein vorübergehender Mehrbedarf wegen Einführung der Grundrente könne schon deshalb 

keine Rolle spielen, weil sie einerseits ohnehin noch bis mindestens 15.12.2022 für die 

Beklagte tätig sein werde, andererseits aber sowieso nur teilzeitbeschäftigt sei und bereits 

zum 01.08.2023 in Altersrente (mit Abschlägen) gehen könne. 

Dass die Beklagte Ersatz-Einstellungen vornehmen könne und wolle, könne man außer

dem an ihren verschiedenen Stellenausschreibungen erkennen. 

Die Klägerin beantragt, 

1. die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin ab dem 01.08.2020 bis zum
30.04.2025 Altersteilzeit in der Form des Blockmodells zu gewähren, bei dem
vom 01.08.2020 bis zum 15.12.2022 die aktive Phase und vom 16.12.2022 bis
zum 30.04.2025 die passive Phase durchgeführt wird,

und hilfsweise (für die Zeit nach Klageerhebung) 

2. die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin ab dem 01.12.2020 bis zum
30.04.2025 Altersteilzeit in der Form des Blockmodells zu gewähren, bei dem
vom 01.12.2020 bis zum 15.02.2023 die aktive Phase und vom 16.02.2023 bis
zum 30.04.2025 die passive Phase durchgeführt wird.

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
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II. 

Die Kosten des gesamten Rechtsstreites hat gemäß § 91 Abs. 1 ZPO die Klägerin zu 

tragen, da sie in allen Punkten unterlegen ist. 

Was erstattungsfähig ist, ergibt sich aus den §§ 12, 12 a ArbGG. 

III. 

Der Urteils-Streitwert ist gemäß§ 61 ArbGG festzusetzen. 

Für die Klage über das weitere Bestehen des Arbeitsverhältnisses sind - unter Beachtung 

von § 42 GKG - drei Bruttomonatsverdienste der Klägerin anzusetzen. 

Daraus ergibt sich ein Gesamtwert von: 3 x 3. 760, 75 € = 11.282,25 €. 

Richter am Arbeitsgericht 




